
MD-VfR - 1 372/96 

Entwurf eines Bundesgeset zes 
zur Umset zung der Richtlinie 
9 3/7/EWG über die Rückgabe von 
unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates der Euro­
päischen Gemeinschaft verbrachten 
Kulturgütern; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

3/�- �/KE 
AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

Dienststelle 

Adresse 

g 
MD -Verfassungs- und 
Rechtsmittelbüro 

1082 Wien, Rathaus 

Telefonnumme4000-82314 

Wien, 22. November 1996 
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Das Amt der Wiener Landesregierung übermittelt in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge­

nannten Geset zentwurf. 

Beilage 
(25 -fach) 

AD 1105 A - 26 - 938 - 120949 - 20 

Dr. J 
Se 
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MD- V fR - 1 372/96 

Entwurf eines Bundesgeset zes 
zur Umset zung der Richtlinie 
9 3/7/EWG über die Rückgabe von 
unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaates der Euro­
päischen Gemeinschaft verbrachten 
Kulturgütern; 
Begutachtung; 
Stellungnahme 

zu Zl. 16.602/40-IV/ 3/96 

An das 

Bundesministerium für unterricht 

und kulturelle Angelegenheiten 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIE. 

J'e�ststelle 

."-dresse 

g 
MD-Verfassungs- und 
Rechtsmittelbüro 

1082 Wien, Rathaus 

Wien, 22. November 1996 

Zu dem mit Schreiben vorn 9. September 1996, Zl. 16.602/40-IV/ 

3/96, übermittelten Entwurf eines Bundesgeset zes wird nach 

Anhörung des Unabhängigen Verwaltungs senates Wien wie folgt 

Stellung genommen: 

Gegen den Geset zentwurf werden keine grundsät zlichen Einwände 

erhoben. 

In § 1 des in Rede stehenden Entwurfes wird die Richtlinie 

9 3/7/EWG zitiert. Aus Gründen der Rechtssicherheit wäre es 

wünschenswert auch die FundsteIle im Amtsblatt der EG und nicht 

nur die CELEX- Nummer an zugeben. 
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Aus dem selben Grund wäre es wünschenswert, die FundsteIle der 

im § 2 Abs. 2 Z 1 leg. cit. zitierten V erordnung (EWG) Nr. 

3911/92 anzugeben. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an 

das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

SR Dr. Macho 

Für den Landesimtsdirektor: 

Li 
� � 

Dr. ankowitsch 
Senatsrat 
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